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Erweiterung und Umstrukturierung des Betreuungsangebotes in der Kindertagesstätte 

Klusmannstraße 18, 30459 Hannover

Antrag,
zu beschließen,

in der Kindertagesstätte Klusmannstr. 18 in 30459 Hannover des ev.-luth. �

Stadtkirchenverbandes Hannover, rückwirkend zum 01.08.2021, die Betreuungsplätze  
in zwei Kindergartengruppen (21 Plätze und 22 Plätze) um insgesamt sechs Plätze zu 
erweitern, 

die Betreuungszeit in einer Kindergartengruppe (24 Plätze) von 3/4- auf eine �

Ganztagsbetreuung aufzustocken

sowie

eine Kindergarten- und eine Hortgruppe (22 Plätze, ganztags und 20 Plätze bis 17 Uhr) �

in zwei Krippengruppen (30 Plätze, ganztags) umzustrukturieren und diese rückwirkend 
zum 01.02.2022 in Betrieb zu nehmen.

und

dem Träger zu den genannten Terminen, frühestens ab Erteilung der entsprechenden �

Betriebserlaubnisse, die laufenden Zuwendungen auf Basis der mit dem Träger 
vereinbarten Förderungen für verbandseigene Kindertagesstätten (VBE) zu gewähren.

Berücksichtigung von Gender-Aspekten
Das Angebot der Kindertagesstätte richtet sich generell an alle Geschlechter, insbesondere 
achtet die Leitung der Einrichtung auf eine ausgewogene Belegung der Gruppen.
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Kostentabelle
Darstellung der zu erwartenden finanziellen Auswirkungen in Euro:

Teilfinanzhaushalt 51 - Investitionstätigkeit

Investitionsmaßnahme Bezeichnung

 
Einzahlungen Auszahlungen

Saldo Investitionstätigkeit 0,00

Teilergebnishaushalt 51

Angaben pro Jahr

Produkt 36501 Kindertagesbetreuung

 
Ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen

Transferaufwendungen -32.100,00

Saldo ordentliches Ergebnis 32.100,00

Die Finanzierung im Teilergebnishaushalt 51 erfolgt als Zuwendungsgewährung an den 
Träger. Bei der Finanzierung der Krippenplätze werden von den Betriebskostenausgaben 
die zu erzielenden Einnahmen aus Elternbeiträgen und Landesfördermitteln abgezogen, 
sodass es sich um einen Nettobetrag handelt. Bei der Finanzierung der Kindergartenplätze 
wurden von den Betriebsausgaben die Einnahmen der Finanzhilfe des Landes für das 
pädagogische Personal aufgrund der gesetzlichen Änderungen zum 01.08.2018 abgesetzt. 
Durch die Umstrukturierung ergeben sich Minderausgaben bei den Transferaufwendungen.

Begründung des Antrages
In der Kindertagesstätte Klusmannstr. 18 in 30459 Hannover des ev.-luth. 
Stadtkirchenverbandes können zurzeit max. 86 Kindergartenkinder und 20 Hortkinder 
aufgrund der räumlichen Situation in fünf Gruppen (3x Ganztags-, 1x 
Dreivierteltagsbetreuung, 1x Hort) betreut werden. Aufgrund einer Überprüfung des 
Regionalen Landesamt für Schule und Bildung Hannover können in den Gruppenräumen 
der Kindertagesstätte nun mehr Kinder betreut werden. Daraus folgert eine Aufstockung 
von insgesamt sechs Betreuungsplätzen (von 21 auf 25 Plätzen und von 22 auf 24 Plätzen) 
zum 01.08.2021. Um entsprechend der Nachfrage ein ausreichendes Angebot an 
Ganztagsplätzen vorzuhalten ist die ¾-tags Kindergartengruppe in eine Ganztagsbetreuung 
zum 01.08.2021 aufgestockt worden. Den Eltern soll durch die Ganztagsbetreuung die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie erleichtert werden.

Aufgrund der hohen Nachfrage an Krippenplätzen und der rückläufigen Belegungszahlen in 
der bestehenden Einrichtung hat sich der Träger zur Umstrukturierung zweier Gruppen 
(Kindergarten, 22 Plätze, ganztags und Hort 20 Plätze) entschlossen. Die erforderlichen 
baulichen Voraussetzungen und Umbauten werden vom Träger veranlasst und finanziert.

Der Bedarf an Betreuungsplätzen für Krippen- und Kindergartenkinder besteht im 
Stadtbezirk Ricklingen weiterhin. Durch die Aufstockung der Betreuungszeit und der 
Umstrukturierung bietet die Kindertagesstätte somit ein bedarfgerechtes Angebot für  
Familien mit Kindern im Krippenalter bis zum Schuleintritt.
Die Planung ist mit dem Regionalen Landesamt für Schule und Bildung Hannover 
-Landesjugendamt- abgestimmt und eine Betriebserlaubnis in Aussicht gestellt.
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